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ware, trıfit Nnu.  - Zenugende Entschuldıi uns

siıch ı  S Geschäfte handelt die professo DUF solche
hygienische‘ Artikel verkaufen. Dort ıst überhaupt eın atz

für anständıge Angestellte. "Tıtıa ber ist Apotheke,
auch wenn mıßbräuchlicheren WeCc. doch eın uter 1st,

o1c ınge vorrätig sınd
Der Beichtvater wIird also Titia Wenn S1C leicht 1

Steile beı gewı1ıssenhaften potheker en kann, ıst S1e

verpilichtet, die Stelle wechseln; annn sIC das nıcht, soll
S1e den Chef einmal. bıtten, S1e miıt dem Verkauf. olcher inge
VAN verschonen, da S1C das nicht verantitwortien könne, oder wenn

IUr solche Gründe nicht empfänglıch ist daß S1e als Mädchen
nıchts davon verstehe auch das nıcht annn S1C en
einfachen Verkauf VO  a olchen Markenartiıkeln auf Verlangen
vornehmen darf aber n]ıemals empfehlen oder beraten sondern
soll eher hinzufügen Garantieren kann INa  b allerdings nıcht
nd schädlich ist auch

iInnsbruck AIb Schmitt

Muß die Braut irüher egangenen Fehlteitt offen-
baren?)} Bei Gelegenheı Konvenlats wurde folgender Kasus
vorgelegt

Berta ist mıiıt a]us erlobt el sıind fromm un iıhr Ver-
hältnıs ist mmer mustergultıg SCWESECN. Vierzehn J1a  e VO  —_ der
Hochzeıt ekennt Berta Aaus Gewissenhaftigkeit der eiliıgen
Beıcht S1e habe früher einmal unglücklichen Stunde
AUS chuld dıe NSCHAU verloren: S1Ie SCı jetz wel-
fel, ob S1e das ihrem Bräutigam ehe S1IC ıhn heı-
rate Sie bıttet den Beichtvater Aufklärung.

Von den versammelten Herren wurde Folgendes gesagt
Zum Vergleich wurde Nerangezogen, daßein äadchen

WI1Ie Berta, das en treten wolle, den Ordensobern
nıcht brauche; sollte S1C VON diesen efragt werden
w as nıcht als möglich AanSeNOMMEN wurde ob S1e och kör-
perlich unversehrt Scei urIie SIE mit ..  ‚Ja antworten.

Berta brauche e5s5 nıcht Zzu weıl Urc das Geständ-
115 der Ehe leicht Unzuträglichkeiten entstehen könnten.

s wurde hıngewlesen auf das Vorleben des aJus, der
vielleicht auch nıcht adellos geblieben SCIA, somıiıt kein ec
1a fragen und das Verhältnis lösen, das Mädchen
die YTat bekenne. Darauf wurde entgegnet, daß ein junger Mann,
der heute makellos dıe Ehe komme, asselbe uch VOoO sSe1l-
DEer Braut erwarten und verlangen könne, daß nıcht betrogen
werde.



über den PperSoON«a antwortel, hen brauc
nicht .

Wenn CGajus direkt die ra stelle, Berta die
vo anrhel Das Gegenteıl SC1 e1iIiNe Luüge wich-
tigen 9aC

Die Antwort wurde abhängiıg emacht VOoO der Möglich-
keıt, ob der erführer der Berta die unUus Eifersucht

S, W, dem ajus miıtteilen könne nd werde der nıcht
Nach Ansıcht der meılisten Herren brauche Berta quf keinen

Fall dem Gajus ihren früheren Fehltritt miıtteılen. TELNC. onn
ten die Herren sich nıcht verhehlen, daß a]us etrogen SCL.:

Wiıe soll der Beichtvater sich verhalten?
Die Verlobung ist e1ill zweiseltiger Versprechensvertrag;

dessen Verpflichtung für el e1ile auf der Gerechtigkeit be-
ruht. Ist diese rechtlıche Bındung be1ı der Verlobung, der Vor-
stufe VOFr der Eheschließung, och 11n mehr oder Weniger
iockere, dıe e1INeEe LÖöSUNg verhältnismäßig leicht gestattet, ist
dagegen die Eheschließung C111 Vertrag Sanz CISCHNECET dessen
rechtliche irkung der Wiılikur menschlichen Wollens eNtIzZOoge
ist Ter Natur ach ist dıe Eheschließung e1ln WwIirklıcher Ver-
trag, un:' Z W ar C1Kn einfacher Tauschvertrag: Mannn un Frau
übertragen siıch ge  g das Recht auf den Körper uln

nwec. der Kindererzeugung Darum gelten die naturrechtlichen
Voraussetzungen derartigen Vertrages auch fur en Ehe-
vertirag iıne der ersten naturrechtlichen Voraussetzungen des
Tauschvertrages ist aber, daß die Kontrahenten den Gegenstand
des Vertrages sich un SE1NEN wesentlichen Eigenschaften
kennen; andernfalls fehlte die notwendigste Voraussetzung des
Vertragswillens, die hinreichende Kenntnis des Vertragsobjektes.
Wo aber eln Vertragspartner sich wesentlichen Irrtum
bezuüglich des Gegenstandes eiinde oder WO e1n wichtiger
Defekt des Gegenstandes verborgen geblıeben, da ist derVertrag
ungültıg; er hbesteht für den Mitkontrahenten die rechtliche
Verpflichtung, entweder SEINEN Partner ber derartigen Oa  e

Defekt aqufzuklären oder VOo dem geplanten Vertrag zurück-
zZutiretien.

Diese allgemeın geltenden Normen en WILr auch quf den
Ehevertrag anzuwenden. ndem WIT VO vornherein der beson-
deren Kıgenart des FKhevertrags ecChnun {ragen, werden WITr
als rundsätzlıche Forderungen festhalten uss er der
beiden Nupturienten hat das ec. Z verlangen, daß on

grüößeren eiekten des andern Teiles Kenntnı1s rhalte Diesem
eCc des Teiles entspricht auf der andern Seıte die
Pflicht derartıgen Deifekt offenbaren oder andernfalls
auf die geplante Ehe verzichten. Als solche Defekte kommen
zunächst alle JeENC Frage, die e1inNne geplante Ehe ungultıg
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machen würden; sel eS, daß der Defekt schon an und für sıch
eın trennendes Hindernis begründet, wIie etwa bestehendes Ehe-
band, unheilbare geschlechtliche Impotenz Üu. W, (n efekte‘“
naturliıch 1m Sinne der mangelnden Ehefähigkeıt); SPe1  E e ® daß
der andere Teıl die Absıicht kundgegeben hat, VO  > dem ıcht-
vorhandenseın eines bestimmten eiIiektes seinen Ehewillen
abhängig ZU machen: ‚„„Nur WeNnn du och unberührt ist
„Nur wWenNnn du diese tellung innehast dgl Hıer wäre
das Verheimlichen eines derartigen eiektes offenkundig ein
Unrecht gegenuüuber dem Mıtkontrahenten. ESs können aber auch
sonstige Fälle vorkommen, in denen die Gerechtigkeit gebletet,
einen Deifckt ofenbaren oder VOo der geplanten Lhe zuruück-
zutretien; VOTF em WEeNnNn sich Mängel handelt, die für
den Partner elne ernste Gefährdung oder Schädigung befürchten
lassen. Hıerher sınd erster Stelle Zewisse qansteckende Krank-
heıten rechnen, namentlich eıne nıcht vollkommen ausgeheıilte
venerıische Eirkrankung. Wiıe viele Ehen nfolge Verheimlichung
olcher Krankheıten VON Anfang vergiftet sınd und 1m weIl-
eren Verlaufe fast zwangsläufig in die Bruüche ehen, tindet
siıch ın keiner Statistik aufgezeichnet, 1äßt sich ber in eiwa
ahnen, wWwenn INa Gelegenheit hat, in diese Verhältnisse Fın-
1C gewınnen. Als andere Defekte dieser Art selien ansSse-

die Schwangerschaft der Braut AUusSs dem erkenr miıt
einem andern Manne, oder ein Kınd, das ZUN einem olchen
Verkehre stammt un: für das die Braut, ezw 1mM umgekehrten
4a der Bräutigam SOTSCH hat Ferner Verschiedenheit des
religıösen Bekenntnisses; nifamıie des einen Brautteiles Oder sel-
NerTr Familie; iinanzielle Verschuldung . Wo ein solcher oder
eiIn ahnlicher Defekt vorliegt, da wuürde die Ehe War nıcht
ungultig, aber könnten schwere eiahren entstehen für das
relıg1ös-sittliche en des andern Teiles, für seline Gesundheit,
für seinen uien Ruf, für se1n Vermögen. Daß damıt nıcht sel-
ten auch eine ernste Bedrohung für den Frıeden un: die In-
tracht, Ja für den Bestand der ehelichen Gemeinschaft verbun-
den se1in WIrd, ist leicht ersicC.  ich er die doppelt begründete
Pflicht der Gerechtigkeit, entweder den Partner ber den VOTI-
liegenden Defekt unterrichten, oder Vo der geplanten Ver-
ehelichung zurückzutreten. ıne doppelt begründete Pflicht
insofern der Mitkontrahent ein strıktes el hat fordern,
daß ber wesentliche Defekte des Vertragsgegenstandes unter-
Trichtet werde; un!: dann auch, weil durch Verheimlichung
des efifektes der Gefahr einer ungerechten Schädigung ausgesetzt
wurde. (Auszunehmen ware der Fall, WEeNn auch der andere Teıil
einen Defekt gleicher Art besäße, en verheimlichen
suchte.)

Nun gıbt aber och weitere Defekte, die eine Ehe
nicht ungültig, auch nıcht schädlıiıch oder übermäßig Jästıg



ht tst

machen, die S1e aber Wéniger begehrenswert machen können.
Als solche Mängel selen genannt: Charakterfehler, seelısche
Defekte, Krankheiten, die das eNelıche usammenleben och
nıcht gerade ın rage stellen:;: nıedrigere sozlale ellung oder
gerıngerer Vermögensbesitz un: ahnlıche Hıer wIırd die Ent-
scheıdun: nicht Immer infach se1in. Sicherlich kommt ler
1m allgemeinen nıicht eine Pflicht der Gerechtigkeit In rage,SC Mängel em Partner bekanntzugeben. Handelt sich
doch Mängel, die weder das S5Sakrament gefährden, och fürden Partner eine ernste “Schädigung 1m Gefolge en pde-gen Der heilige Alfons verwelst darauf, daß die in der a  emel-
Ne  — Sitte begründete Anschauung eine Pflicht, solche Mängelofenbaren, nicht anerkennt. Übrigens sel auch n1emand ehal-ten, einen Fehler oder Mangel zZzu seliner eigenen chande Zloffenbaren, keine Verletzung remden Rechtes befürchtenist X64 f Immerhin macht der Heıilige die einschränkende
Bemerkung, das Verheimlichen e1InNes olchen eiIiektes sel, wennauch nıcht unerlaubt, doch wenigstens nıcht Platze, WOoOdie begründete Furcht besteht, daß später der Defekt bekannt
werden uhn: nla Zerwürfnissen e  en könnte. Die Jrag-weıte dieser Finschränkung ist eıine größere, als die vorsichtigenWorte des heiıligen Alfons qauf den ersten 1C. erkennen lassen.Mag auch eine Pflicht der Gerechtigkeit nıcht iın rage kommen,ıst ler doch mehr dıe Piliıcht der Nächstenliebe

2berücksichtigen. Wo aber das der Nächstenliebe in rageste. da ann die Gewissenspflicht Tns se1in WIe inandern F ällen, W: die Gerechtigkeit verpfälichtet. Nun wırd INa  -nıcht lJeugnen können, daß C: eine schwere Belastung desGewissens bedeutet, schuld se1ın dem unglücklichen Aus-
SaNsgs einer Ehe 1rotzdem wIird das praktısche Urteil ın denmeıisten Frällen mil%er ausfallen; AUuUS ZWeEeI Gründen zunächstwird NUur selten ein solcher unglücklicher Ausgang In sıchererAussicht stehen. Dann auch dürfen WIT den betreffenden LEhe-werber eines mehr oder wenıger unsıcheren Grundesnıcht des sicheren Gutes, eben der geplanten Eheschließung,kerauben. Daher wird der Priester, der eine Entscheidungangegangen wird, die Umstände de einzelnen Falles prüfen ATn  CMuUssen, mit kluger Zurückhaltung sein Urteil abzugebenNun dem besondern Fall, der Jler In rage steht, derpraktisch ohl / den häufigsten Fällen gehört: dem Verlustder geschlechtlichen Unversehrtheit VOo Seite eines der Nup-turlıenten. Ein Verheimlichen wäre die Gerechtigkeit, wWeNndie Sünde Folgen gehabt hat, W1ie Schwangerschaft der BrautOder eın Kind, für das s1e och SOTSCN hat Dasselbe giltanalog VO Bräutigam, WEenNnn für ein ınd AUS einem andernVerhältnis Zu SOTSeN hat Davon ıst oben bereits die Redesen (Ergänzend mag bemerkt werden, daß sıch el
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twa das adchengiltauch bei unfreiwilliger lat,

vergewalltıgt un: el geschwängert ‚.worden ist.) In beiden
Fällen wird vorausgesetzli, daß diese Folgen aus dem früheren
Fehltritt e1INeEC Schädigung für denPartner der bevorstehenden
Ehe bedeuten; SC CS, daß ein solches 1n annn innerhal der
Familie aufwächst SCI CS, daß der schuldige 'Teıil noch g_
siens für das ınd SOTSCH hat SIa SaNzenN Kräfte und
SCIH SAaANZES FEinkommen der rechtmäßigen Famıliıe
zuzuwenden anchma. werden ohl diese Voraussetzungen
fehlen das iınd annn anderswo erzosen werden, ohne daß die
Braut, bezw. der Bräutigam besondere ‚Auslagen hat; oder der
schuldige 'Teıl bestreıitet diese uslagen VO. SEINECIN etwaıgen
Sondervermögen. Dann kommt wieder auf die eEiINE ra
hinaus, die ler ZU Untersuchun steht ist der Verlust der
geschlechtlichen Integritäat oder irgend welche schwere sexuelle
Verfehlung auch un: für sıch dem andern Brautteil
offenbaren?

In rage kommen NUuUL sexuelle Verfehlungen mıt Trıt-
ten Person. Nur diesen schreıbt die allgemeıine Auffassung 111

en och albwegs sıttlich empfindenden Kreisen solche
Z daß S1e auf das Verhältnis ZW eler Ehegatten 110el

ernstlhchen Einfluß qusuben können Lkiine solche Verfehlung Zu

offenbaren, z önnte zunAachst VOoIl der Gerechtigkeıt gefordert
werden;: dann nämlıch, WEeNn das Verheimlichen der Verfehlung
die Ehe ungültig machte oder für den Partner eilNle schwere

Eın olcher Fall wiıird nıcht leichtSchädıgung bedeutete.
ra kommen. Eın hehindernıs kommt Urc. sexuelle Ver-
fehlungen, abgesehen VO  b öffentlichen un notorischen
Konkubinat, ge  g nıcht mehr zustande (zum Unterschied
VO alten ec wonach aus jeder vollendeten geschlechtlichen
Verbindung das trennende Hindernis der Sähwäéerschaft -
her den Verwandten des Sundengenossen bıs ZU zweıten
TAa entstand) CINZIS den Fall SE  M daß dıe
Integrität des e1INeN Teıles VOo andern ur ausdrücklichen Be-

Ehbenso-dingung für den ehelichen konsens emacht wurde
e wırd e1INe fr ere Verfehlung des Teiles für den
Partner ernste Sch digung oder Gef hrdung Gefolge
aben, SOWEeIlL nıcht 1116 der schädigenden Folgen eingetreien

Zu untersuchen bleıbtıst, von denen bereıts Rede SCWESCH 1sS!.
lediglich, ob auch dort, keine. Gerechtigkeitspflicht ra
steht, doch eiINe Pfilicht bestehen kann, solche sexuelle Verfeh-
lungen dem Partner offenbaren.

Wo die Autoren dieser ra @  un nehmen, da
machen SIC gewöhnlıch Unterschied ob sıch 1Ne

Verfehlung der Braut oder e1INe solche des Bräutigams handelt
Der Bräutigam SCl nıcht verpfilichtet der Braut früheren



954 elche erbı S lıchen
Empfindens in allein schon diesemlandläufigen -Aus-
TUC „Abenteuer‘“‘‘!) Wohl aber INa  ; das VO  3 der Braut
gegenuber dem Bräutigam verlangen er dieser Unterschied?
Man beruft sıch darauf, daß Verfehlungen diıeser Art eım
Mädchen mıt erheblich größeren ‚ Wertminderung Ver-
bunden sindals eım Manne: ‚‚Fornicatio SPONSAaEC onge Oedior
est CaMqUeE viliorem reddit fornicatio 66  SpOnsl. (Aertnys-
Damen, IL, 657.) In äahnlicher Fassung der Satz ZI1eMmM-
iıch beien Autoren wlıieder. Ist das nicht C111l verhängnisvolles
Zugeständnis die landläufige „Doppelmoral‘“ der beıden Ge-
schlechter? Und das VOIL seıten der berufensten ekämpferlockeren Weltmoral? Wohl ist ohneweiters zuzugeben,
daß eine TSIie schwere Verfehlung des ädchens, dıe m1ıt der
Defloration verbunden ıst elilNle rößere Veränderung ach sich
zieht als die entsprechende Verfehlung eım Manne; zunächst

körperlicher Bezıehung, insofern die efloration Ver-
lust bedeutet, der 111e wieder gut machen ISU; aber auch
psychıscher Heziıehung, da die seelische Aufwühlung beim Mäd-
chen allgemeinen viıel tıefer greifen plHegt, als eım
Manne der Fall ist. Dem stehen aber andere omente en-
uüber, die für die sıttliche Wertung Falles un!:' damıt auch
für dıe Wertung Persönlichkeit VOo  S ungleıc. sgrößerer Be-
deutung sıind Damit INe1Nen WIT JeNE Elemente, die über sıtt-
liıchen Wert oder Unwert andlung entscheıiden: das sıind
die geistigen FElemente. In dieser 1NSIC. aber ist die Ver-
ehlung des Mannes nıcht NUur nıcht milder, sondern
WIT unumwunden: eher schärfer beurteilen als die des
Mädchens. Ist doch der Mann _VO Natur AUus der aktive Teil
und als olcher 1mM Fınzelfall gewöhnlıch der Verführer
be]l keineswegs uüubersehen werden soll, daß das weiıibliche Ge-
sSchlec. vielen Sunden selber schuld ıst, UrCc. unsıttliıche
Mode, UrCc. bewußte oder unbewußte KoketterieU. W., W as
aher eın anderes Kapitel gehört Was ler mıt er Schärfe
betont werden soll 1st die Verfehlung des Mannes VO  g
einzelnen besonderen Umständen gesehen keines-

eln miılderes Urteil verdient als die des eibes Dazu
kommt och der Umstand, der für die eplante Verbindung Vo
Braut und Bräutigam nıcht unterschätzen ist beim Manne,
der sıch VOT der Ehe olcher Verfehlungen schuldig emachthat, wiıird meıistens auch der Ehe mehr Tun Befürch-
Lungen hinsichtlich selinNler Treue sSeinNn als eiım ädchen, das
eiwa VO erführer betört oder Urc. alsche Vorspiege-lungen und Versprechungen ZU Fall gebrac worden ist. Be-
kanntlich pflegen die Versuchungen un Anreize ZU Unireue
der Ehe für den Mann durchaus zahnlireıcher Se1IN als für die
Frau Dann suchen solche treulose Männer ihre Unbeherrscht-
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eit wıeder mıt der Phrase VO  en der „polygamen Natur-
anlage‘‘ des Mannes entschuldigen!

es Zugeständnis C11e€e anruchige oppelmoral abwel-
send, halten WIL daran fest, daß die Braut das gleiche
KRecht hat VOoO  w der Verlobung zuruüuckzutreten, WEeNnNn S1e rfährt
daß der Bräutigam schon miıt andern iun gehabt WI1I1®e der
Bräutigam zurücktreten annn WEn VO früheren Verifeh-
ungen der Braut rfährt Um S mehr gılt das selbstverständ-
lıch WeNn sıch VO  - beiden ach der Verlobung
schweren Untreue schuldig emacht hat Damıiıt ist indessen
och nıcht gesagt daß die Brautleute sıch ihre  — frü-
heren Feehltritte offenbaren mußten Es ıst och eiIN
Unterschied machen zwischen dem ec be-
kannt gewordenen Umstandes VO der Verlobung zuruckzu-
treten, un zwıschen der Pflicht en olchen Umstand
offenbaren ıne Pflicht der Mitteilung wırd i1i1MINer dann be-
stehen, e Umstand C1INe Schädigung des Partners
Gefolge hätte Hıer ist das iffenbaren, WIEC bereıits ausgeführt
1Ne€e Pflicht der Gerechtigkeit 1ne rühere sexuelle Verfehlung

der Brautleute wIrd aber, VON den oben erwähnten be-
sonderen Folgen abgesehen, keine Schädigung des Partners DNacnı
sıch zıehen Wohl aber ann auch dann och eiIiNne Pflicht
der Nächstenliebe SC11H den Fehltritt offenbaren gleichgültig,
oh sıch el die Brauft oder den Bräutigam handelt
Aber gerade für diese besonderen WIrd großer ugheıt
e€durien C113 richtiges Urteil geben anz anders wıird
der Entscheid ausfallen, WEenNnn sıiıch cn Partner von
er sıttlicher Lebensauffassung handelt oder andererseıts
Nn  $ der qauf diıesem Gebiete eC11NE weıtgehende Freiheit sowohl
für sich beansprucht aqals auch dem andern eıle zugesteht.
Darum wIrd INal die Verhältnisse der eit un des ÖOrtes sehr
berücksichtigen INUSSECN, die Jandläufige Anschauung dieser Ge-
gend (Großstadt oder sıttenreine Landbevölkerung un es
g1bt och solche, auch alternden Kuropa!), dann die all-
gemeıne Anschauung dieser Kreise, denen die Brautleute
en 5 Gerade diese Jandläufige Auffassung nımmt
vieliac eE1ilNle Finstellung zuungunsten des adchens CIMn
Sinne der erwähnten Doppelmoral. So wenig WIL VO ethischen
Standpunkte aus diese Auffassung bıllıgen können, IM UuSSeCHN WIL
doch Interesse des Lebensglückes der Brautleute darauf
nucksicht nehmen. Wenn die Braut voraussıeht daß ihr firüu
herer Fehltritt dem Bräutigam nıcht verborgen bleiben wird
und daß dann die Ehe unglücklich wurde, ann iıst eiINe
Pflicht der Nächstenliebe, auch der geordneten Selbstliıebe,
en Fehltritt dem Bräutigam offenbaren, andernfalls VO der
geplanten Ehe zurückzutreten. Doch wiıird dieser Kall nıcht gE-
rade häufig. e1nNn. In den meısten Fällen wırd der Ehe-
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mahfi, wenn die Sache merkt oder erfährt, allenfalls der
Frau eine Szene machen und ann sich damıiıt inden. So
schreibt (Cas {l 870) 31} adjunctis et cognıta
SpONSI indole prudenter jJudicatur SPONSUM, marıtum factum,
TT alıquantum quıdem indigne Jaturum, ıta amen ut brevi res
componatur graVvıs discordia orijatur: SPONSa 1O  - est SuL
gravı urgenda ut hac revelatıone sıbı praecidat Spem matrımonu
alıter va sibi convenientis. 1dem dic, SI SDONSa possıt artı-
ÜCcIO allquo impedire deprehendatur 1 VITCO llie defeetus.‘

ach den vorstehenden Ausführungen ist die Ansıcht der
Teilnehmer es Konvenlilats korrigleren. Daß Berta „auf
keinen Fall*® ihren früheren Fehltritt dem Bräutigam ofen-
Daren muüßte, annn nıcht aufrecht erhalten werden. Wohl deutet
nıchts 1m vorgelegien darauf hın, daß etwa eine Gerech-
tigkeıtspilicht bestehen könnte, den Fehnlitirıtt offenbaren, 1iNnsSo-
fern VO schädigenden Folgen keine rwähnung eian wIrd.
Indessen könnte ler das der Nächstenliebe WwW1e€e uch
der christlichen Selbstlıebe ın rage kommen; un so mehr
als el Brautlieute als iromm un ihr Verhältnis als
mustergultig gesch1ı  ert wird. Daraus wird man mıiıt er
Wahrscheinlic  eit schließen, daß dem Bräutigam auch viel
an der völligen Unberührtheit seiner Braut elegen ist
eine Einttäuschung in dieser Hinsıcht ach der Verehe-
ıchung einer schweren Krıse führen kann, an natur-
gemäß VO Umständen ab, ber die sıch die Braut selber ver-
gewissern soll. So weit nuß S1e eben den Charakter ıhres TAauU-  e
t1gams erforschen suchen. Sollte mıiıt Grund fürchten se1IN,
daß ihr Fehltritt ach der Verehelichung nıcht mehr Ver-
heimlichen ist (wobeı auch unter Umständen miıt der Bosheit
anderer, eiwa ihres Verführers, rechnen 1St) und ann iıhre
Lhe unglücklich würde, mußte s1e ihrem Bräutigam den
Fehltritt ofenbaren oder von der Verehelichung zurücktreten.
Auch eıne förmliche Verlobung aufzulösen, ware ]ler eın IN-
reichender TUn vorhanden. Sonst aber wırd der Beichtvater
eın fienbaren des Fe  T1ıLies nıcht anraten, och viel wenıger
verlangen düurfen „Daß Cajus betrogen sel‘”‘,  3°° WwW1e€e 1m vorgelegien
Fall um Ausdruck kommt, ist nıcht einmalil richtig. Er
ist In einer J1äuschung efangen, gewl1 Aber diese Täau-
schung zuzulassen ist die Braut uUurc. einen schwerwiegen-
den TUn die Rücksicht auf die rhoffite Eheschließung
berechtigt, solange nıcht höhere Rücksichten das Gegenteıil
verlangen. Ja, dieser TUn ist für die Braut schwerwlegend,
daß s1e auf eine direkte rage des Bräutigams ent-

der auf dem Konvenilat vertiretitenen Ansıcht ihren
Fehltritt nıcht gestehen brauchte, sondern ausweichend ant-
worten xönnte („ae‚quivoce“‚f_ eılıger Alfons, VI 865); immer

‚, U’heol.-prakt. Quartalschrift, ““ 11 :
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tGabriel,  ödling. Dr Böhm
orm der Eheschließung für die ‚„„natı ab acatholicis°,

Cal,. 1099, S 2 Unter dieser Rubrık erschiıen in dieser eıt-
schrift 1932, 3592 {f.) dıe Lösung eınes Ehefalles, welche
folgender Anfrage aAus der 1Ss1ıon In Korea nıa bot „Zwel
Kınder aus verschiedenen heidnischen Häusern werden bald
ach iıhrer Geburt notgetauft. Die Todesgefahr geht vorbel,; aber
el Kinder wachsen völlıg 1m nglauben qauf un! werden
ann nach Jahren einander ZUr Heirat gegeben Sınd diese Kın-
der auch 1MmM Ca  S 1099, ‚quoties Cu parte acatholica CON-
traxerınt’, miıteinbegriffen ? Dıe Autoren schweigen. Wäre da
nıcht eine FEntscheıidun atze?‘“* Welches ıst die Lösung
dieses Falles?

Zunächst ist die Behauptung: ”D  1e Autoren schweigen‘‘
nicht Banz richtig; sodann glaube ich. nıcht, daß eine LEint-
scheidung notwendig ist; enn die Entscheidung 1eg 1m Can.
1099 selbst Er lautet: Statutam superius iormam SeT-
vandam enentur: 10 in catholiıca Ecclesia baptızatı et qad
e haeresi qaut schismate Conversi, lıcet S1Ve hi SIVEe Hı ah
eadem postea defecerint, quoties inter matrımonium ineunt;
20 ıdem, de quıbus supra, S1 Cu acatholicis S1ve baptızatıs

E  Zn  z
S1Ve NO  ; baptızatıs et1am post obtentam dispensationem ab 1n-
pedimento mixtae religı0on1s vel disparitatis cultus matrımonium
contrahant; 30 Orientales, SI Cu atınis contrahant hac forma
adstrictis. D Firmo autem praescripto L 1 acatholici
sıve baptizati SIVe NOn baptızati, S1 inter contrahant, nullıbı
enentiur ad catholicam matrımon11 formam servandam; ıtem
ab acatholicis natı, ets1ı in Ecclesia catholica baptizatıi, qui abh
infantılı aetate In haeresi vel schismate aut infidelitate vel sıne
ulla religione adoleverunt, quoties Cu parte acatholica CON-

traxerir_1t. Scheinbar löst Can. 1099 unseren Fall nicht; denq die

1) Vermeersch hat der authentischen Erklärung vom 25 Juli
1931 die Interpretation des Can. 1099 Vom 20. Juli 1929, betref-
fend die natı aD acatholicis, sel deklaratıv, nicht eXtens1iV) in den
Periodica, vol. XAXI, 46, folgende Bemerkung: „Dicut accepimus,Suprema > OÖffich, interrogata de Vl responsionis quod a matrı-
mon1a praeterita, respondit ad 1psam SSc in sıngulıs casıbus reCcur-
rendum, ıta ut sıbı CXAULMeEN et solutiocnem reservaverit.“‘ Die Richtig-keit dieser Bemerkung vorausgesetzt, mu das Heilige Offizium den
in diıeser Zeitschrift behandelten all 1932, 352 {T-.) ebenso lösen,
wıe G1 gelöst wurde, da bereıts zweimal das Offizium diıe nämlichen
Fälle ebenso entschied (vgl 360 f.) uch die Anfrage inter-
pretatio sıit declarativa vel extensiva, und die Antwort: declarativa,
NON extensiva verlangt die namlıiche Lösung (vgl „Apollinarıs" IL,
1930, 616, auf diıese hen der rundsatz des Can 1014 ıin dubio
standum est Pro validitate matrımon1i, angewandt wird).


